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In Sachen

Paul u.a.
/RAe. HSH/

./. GdWE Ehestorfer Weg 173
/RAe. Vogt & Reiners pp./

teilen wir im Nachgang zu unserem letzten Schriftsatz mir, dass am 
22.01.2025 eine Eigentümerversammlung stattgefunden hat.

Die hiesige Klägerin Paul hat das Protokoll geführt, das aber hinsicht-
lich einer offenkundigen Unrichtigkeit noch zu korrigieren ist.

Aufgrund der Fülle der aufgelaufenen TOPs wurde die Versammlung 
gemäß Protokoll schließlich beendet und noch offene TOPs sollen auf 
einer weiteren Versammlung, zu der noch geladen werden soll ver-
tagt werden, die am 19-03.2025 stattfinden soll und zu der die Kläge-
rin Paul einzuladen von der Versammlung per Beschluss ermächtigt 
wurde.

So konnte auch noch nicht über eine Verwalterbestellung beschlos-
sen werden. Es ist davon auszugehen, dass die dann wohl am 
19.03.2025 erfolgen wird.
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Schreiben vom 29.01.2025

Die WEG ist jedenfalls offenbar wieder umfassend handlungsfähig.

Auch mangels Vorbefassung bleibt die Klage gegenwärtig abzuweisen.

Für die Beklagte

Heiko Pätzmann
Rechtsanwalt


